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Schnittstellen der KESB zur Sozialhilfe – Erfahrunge n aus 
dem Kanton Glarus

Übersicht

1. Organisation der KESB und der Sozialhilfe im Kanton Glarus (nach der 
auf den 1. Januar 2008 erfolgten Kantonalisierung)

2. Konkrete Erfahrungen mit Schnittstellen (Vorteile, Nachteile und
Probleme)
a) Schnittstellen der KESB zur wirtschaftliche Sozialhilfe (WS)
b) Schnittstellen der KESB zur persönlichen Sozialhilfe (PS) 
c) Schnittstellen der KESB zu den Soziale Diensten als 

Amtsvormundschaft (AV)
d) Die KESB als nebenamtliche interdisziplinäre Exekutivfachbehörde

3. Lehren für die Organisation nach neuem Erwachsenenschutzrecht 
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1. Organisation der KESB und der Sozialhilfe des Kt . Glarus

- Departement
- Kant. VB (5er 
Fachbehörde, Wahl 
durch RR, Gericht im 
mat. Sinn)
- Hauptabteilung 
Soziales (Fachstelle 
Heimwesen)
- Vormundschaftliche 
Abteilung (inkl. 
Abklärungsdienst)
- Kant. Soz. Dienste    
(drei Stützpunkte)

- Wirtschaftliche 
Sozialhilfe
- Persönliche 
Sozialhilfe
- Amtsvormundschaft
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fachlich
admin.

Erste Beschwerdeinstanz 
und Aufsichtsbehörde

Übertragung von zivil-
rechtlichen Massnahmen / 
Aufsicht

Austausch zur Eruierung der 
mildesten erforderlichen 
Massnahme / Fachberatung / 
Gefährdungsmeldungen

Finanz.

enge Zusammenarbeit
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2. Konkrete Erfahrungen mit Schnittstellen (1/7)

a) Schnittstellen der KESB zur wirtschaftlichen Sozi alhilfe 
(1/2)

– Eine vereinfachte u. schnellere Finanzierung des Kindesschutzes im 
Vergleich zum Erwachsenenschutz ist notwendig

– Finanzierung des Kindesschutzes durch HAS (Fachstelle für 
Heimwesen, nur Institutionen) oder KSD (inkl. prof. Pflegegrossfamilien 
und SPF) allein aufgrund eines:

– Beschlusses der kantonalen VB
– Sozialberichts einer Sozialarbeiterin der VA, WS, PS oder AV

HAS oder KSD berechnet Elternbeitrag und finanziert (teilw. u. 
subsidiär evtl. durch Bevorschussung) über die Sozialhilfe 
(schwierige Abgrenzungsfragen zu schulischen Platzierungen durch
Absprachen beseitigt, Einheitslösung). 
Finanzierungsstigmatisierungen und -vakuen müssen verhindert 
werden
Das System der kantonalen Anordnung und Finanzierung hat sich 
bewährt (gewisse Interessenkonflikte sind nur schwer und nur 
umständlich vermeidbar, aber im Interesse der Betroffenen zu 
rechtfertigen [Sozialberichte WS,PS oder AV vs. pol. Spardruck])
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2. Konkrete Erfahrungen mit Schnittstellen (2/7)

a) Schnittstellen der KESB zur wirtschaftlichen Sozi alhilfe 
(2/2)

– Freiwillige Verwaltung der Sozialhilfe durch die WS, Auflagen gem. 
Art. 28 Abs. 2 lit. c SHG GL (bspw. die Auflage einer internen oder 
externen Einkommens- und/oder Vermögensverwaltung)

Grosser Koordinations-, Absprache- und Zusammenarbeitsbedarf zur 
Eruierung der mildesten erforderlichen Massnahme, zur Vermeidung
von Doppelspurigkeiten, zur Nutzung von Synergien insb. bei der 
gegenseitigen Abklärungshilfe (finanzielle Situation)

Gesunde Distanz zwischen den Behörden (Anordnung/Finanzierung)

Vormundschaftliche Abteilung
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2. Konkrete Erfahrungen mit Schnittstellen (3/7)

b) Schnittstellen der KESB zur persönlichen Sozialhi lfe (1/2)

– Problem der Abgrenzung der Begleitung und Beratung im Rahmen 
der persönlichen Sozialhilfe zur Beistandschaft (ZGB 394 / nZGB 393)

Wiederum grosser Koordinations-, Absprache- und 
Zusammenarbeitsbedarf zur Eruierung der mildesten erforderlichen 
Massnahme, zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten, zur Nutzung von 
Synergien insb. bei der gegenseitigen Abklärungshilfe (Nutzung des 
jeweiligen System-Know-hows)

Sobald Freiwilligkeit und Kooperation enden und der Druck bzw. Zwang 
erhöht werden muss, ist die KESB einzuschalten , weshalb in der PS 
keine Unterschiede in der Zusammenarbeit mit der KESB zwischen 
dem Kindes- und Erwachsenenschutz bestehen
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2. Konkrete Erfahrungen mit Schnittstellen (4/7)

b) Schnittstellen der KESB zur persönlichen Sozialhi lfe (2/2)

– Gemeinde-Know-how-Verlust durch die Kantonalisierung ist in der 
Sozialhilfe mit den drei Stützpunkten abgefedert worden. Bei den sonst 
schon nahen und engen Verhältnissen des Kantons Glarus hat sich bei 
der kantonalen KESB gezeigt, dass eine grössere Distanz im Kindes-
und Erwachsenenschutz betreffend Objektivität und 
Eingriffshemmungen nur von Vorteil sein kann. 

– These: Je grösser die organisatorische Distanz zwischen den 
Abteilungen und Behörden und je grösser deren jeweiliges 
Einzugsgebiet, desto institutionalisierter muss die Zusammenarbeit 
organisiert werden, damit sie effektiv sein kann (bspw. regelmässige 
Koordinationssitzungen)

Vormundschaftliche Abteilung
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2. Konkrete Erfahrungen mit Schnittstellen (5/7)

c) Schnittstellen der KESB zu den Soziale Diensten als 
Amtsvormundschaft

– Der Fokus des internen Abklärungsdienstes der KESB wird von der AV 
als problematisch empfunden

Konflikt:
– Externe Abklärungsdienste (bspw. KSD) klären 

mandatsführungs- und betreuungsbezogen ab
– Bei internen Abklärungsdiensten der KESB stehen funktions-

und aufgabenbedingt das Recht (insb. das Verfahrensrecht), 
die Art der Massnahme sowie die Aufgaben des Beistands im 
Fokus

Lösung:
Es ist nach neuen Erwachsenenschutzrecht sowohl ein interner 
wie externer Abklärungsdienst (für komplexe, länger 
andauernde, prozesshafte Abklärungen) vorzusehen (Synergie)

– Grosser Bedarf an rechtlicher Beratung der AV durch KESB
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2. Konkrete Erfahrungen mit Schnittstellen (6/7)

d) KESB als nebenamtliche interdisziplinäre    
Exekutivfachbehörde (1/2)

– Nachteile und Vorteile dieser Organisationsform

– Die Organisation ist stark sekretariatslastig, d.h. die VA bestimmt das 
Verfahren und die Entscheidungen

– Die Mitglieder der KESB sind zu weit weg vom „Daily Business„ und nur 
anlässlich der formellen Anhörungen in das Verfahren einbezogen (reines 
Entscheidungsgremium, Inkongruenz der rechtlichen und tatsächlichen 
Verantwortung und Kompetenzen, Wissen und Know-how liegt in der VA, 
Involvierung der rechtlichen Entscheidungsträger ins Verfahren für 
Zusammenarbeit, Akzeptanz und Verständnis für die Entscheidungen 
essentiell)
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2. Konkrete Erfahrungen mit Schnittstellen (7/7)

d) KESB als nebenamtliche interdisziplinäre    
Exekutivfachbehörde (2/2)

– Bewährt hat sich der Einbezug von Fachexperten als Ersatz-
mitglieder in die KESB (bspw. aus der Psychiatrie, der Medizin, dem 
Sozialversicherungsrecht oder der Rechnungsführung), die nach 
Bedarf ungezwungen hinzugezogen werden können, als 
hauptamtliche Behördenmitglieder jedoch kaum (finanziell und 
fachlich) zu rekrutieren wären 

– Schlussfolgerungen für die neue kantonale KESB

Hauptamtliche interdisziplinäre (Recht, Sozialarbeit, Psychologie/ 
Pädagogik) 3er-Exekutivfachbehörde mit nebenamtlichen  
Ersatzmitgliedern spezialisierter Fachrichtungen
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3. Lehren für die Organisation nach neuem Erwachsen en-
schutzrecht

– Vorteilhaft ist, wenn die anordnende Behörde (KESB) und die finanzierende 
Behörde (SD) auf der gleichen Organisationsebene liegen (Region, Bezirk, Kanton) 

– Eine vereinfachte und schnellere Finanzierung des Kindesschutzes im Vergleich 
zum Erwachsenenschutz ist notwendig

– Finanzierungsstigmatisierungen und -vakuen müssen verhindert werden

– Effektive Zusammenarbeit erfordert deren Institutionalisierung

– Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Behörden bzw. Abteilungen ist für einen 
effektiven Kindes- und Erwachsenenschutz zwingend. Bei der Organisation muss 
aber unbedingt auf die funktionale und personelle Gewaltenteilung, auf effektive 
„Chinese Walls“, fachliche Unabhängigkeit der „anordnenden“ von den 
finanzierenden Behörden bzw. Abteilungen sowie eine gesunde Distanz zwischen 
diesen geachtet werden, damit Interessenkonflikte vermieden sowie der 
Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte gewährleistet werden können (Glarner 
Organisation bzw. Zusammenarbeit zwischen HSA, KSD und VA fast zu eng dafür)

– Einführung einer hauptamtlichen interdisziplinären 3er-Exekutivfachbehörde mit 
nebenamtlichen Ersatzmitgliedern spezialisierter Fachrichtungen und mit einem 
internen sowie externen Abklärungsdienst


